
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Frohnmaier, Dietmar Friedhoff, 
Ulrich Oehme, Dr. Harald Weyel und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/25983 –

Programme der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Nach der Gemeinsamen Verfahrensreform (GVR 2017) zwischen dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) sind sogenannte Programme zentrales Steuerungselement der staat-
lichen deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Die Fragesteller interessieren 
sich deshalb für die konkrete Ausgestaltung der sich in Anwendung befind-
lichen Programme.

1. Welche Programme finden im Rahmen der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit Anwendung?

a) Welche Ausgangslage wird in den angewandten Programmen jeweils
beschrieben?

b) Welche Indikatoren auf Impactebene (entwicklungspolitischer Nutzen
bzw. Programmziel) werden in den angewandten Programmen jeweils
benannt?

c) Welche konkreten Maßnahmen der Technischen und Finanziellen Zu-
sammenarbeit (Module) werden in den angewandten Programmen je-
weils gebündelt?

d) Welche Modulziele (Outcome-Ebene) verfolgen die beauftragten Mo-
dule jeweils?

Zu den Fragen 1 bis 1d wird auf die Anlage verwiesen.* Dort werden die Pro-
gramme der bilateralen finanziellen und technischen Zusammenarbeit (FZ bzw. 
TZ) aufgeführt, die nach Einführung der Gemeinsamen Verfahrensreform 
(GVR) 2017 erstellt wurden. Zu Frage 1b wird jeweils das Programmziel be-
nannt.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/26343 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Bezüglich der Indikatoren noch nicht abgeschlossener Vorgänge wird auf die 
Vorbemerkung der Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/22591 verwiesen.

2. In welchen Ausnahmefällen können Module auch außerhalb von Program-
men beauftragt und durchgeführt werden?

Module können auch außerhalb von Programmen beauftragt werden. Module 
der bilateralen FZ und TZ außerhalb von Programmen orientieren sich bei-
spielsweise an thematischen Steuerungsdokumenten oder an strategischen Zie-
len für die Zusammenarbeit mit einem Land.

3. Welche operativen Steuerungselemente oberhalb von konkreten Maßnah-
men (analog der Module) der Technischen und Finanziellen Zusammen-
arbeit standen dem BMZ vor Inkrafttreten der GVR 2017 zur Verfügung?

Vor Inkrafttreten der GVR 2017 konnten konkrete Maßnahmen der bilateralen 
FZ und TZ gemeinsam als sogenannte Programmvorschläge beauftragt werden. 
Solche Programmvorschläge beschrieben die Situation und übergeordneten 
Zielsetzungen in einem Schwerpunkt der entwicklungspolitischen Zusammen-
arbeit mit einem Land.
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